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Studienordnung der Juristischen Fakultät 
der Universität Hannover vom 21.07.2004 

§ 1 -   Studienziele und Studiendauer 

(1) Das rechtswissenschaftliche Studium vermittelt die Kenntnis und das Verständnis des Rechts mit 
seinen europarechtlichen Bezügen, den rechtswissenschaftlichen Methoden und den philosophischen, 
geschichtlichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Grundlagen und bereitet auf die 
Erste Juristische Staatsprüfung vor. 

(2) Das Studium einschließlich der ersten Prüfung dauert in der Regel viereinhalb Jahre.  

§ 2 - Gegenstand des Studiums  

(1) Das Studium besteht aus dem Pflichtfachstudium und dem Schwerpunktstudium.  

(2) Das Pflichtfachstudium umfasst die Kernbereiche des Bürgerlichen Rechts, des Strafrechts, des 
Öffentlichen Rechts und des Verfahrensrechts einschließlich der europarechtlichen Bezüge, der 
rechtswissenschaftlichen Methoden und der philosophischen, geschichtlichen und gesellschaftlichen 
Grundlagen.  

 (3) 1Das Schwerpunktstudium dient der Ergänzung des Studiums, der Vertiefung eines 
Pflichtfachbereichs sowie der Vermittlung interdisziplinärer und internationaler Bezüge des Rechts. 
2Die Zulassung zum Schwerpunktstudium, der Gegenstand und Ablauf des Schwerpunktstudiums 
sowie die Prüfung sind in einer eigenständigen Ordnung geregelt (Fundstelle). 

§ 3 - Studienbeginn und Studieneinführungswoche 

1Zu Beginn jedes Wintersemesters findet eine Studieneinführungswoche statt, die der Vorbereitung auf 
das juristische Studium dient. 2Die Studieneinführungswoche ermöglicht die persönliche 
Eingewöhnung und soll eine erste Orientierung über das rechtswissenschaftliche Studium bieten.  

§ 4 - Studienplan 

1Für einen sinnvollen Aufbau des Studiums gibt der Studienplan, der als Bestandteil dieser Ordnung im 
Anhang beigefügt ist, Empfehlungen. 2Die eigenverantwortliche Planung und Durchführung des 
Studiums durch die Studierenden werden hierdurch nicht berührt.  

§ 5 - Arbeitsgemeinschaften 

(1) 1Vorlesungsbegleitend werden in den ersten Semestern im Bürgerlichen Recht, im Strafrecht und im 
Öffentlichen Recht Arbeitsgemeinschaften angeboten. 2Die Arbeitsgemeinschaften dienen der 
Einübung und Vertiefung des in den Vorlesungen vermittelten Wissens.  
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(2) Die Größe der Arbeitsgemeinschaften soll – im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten – 
20 bis 25 Personen nicht überschreiten.  

(3) In den Arbeitsgemeinschaften soll zur Probe mindestens eine Fallklausur geschrieben werden.  

§ 6 - Grundlagenveranstaltungen 

1In den Grundlagenveranstaltungen werden die geschichtlichen, philosophischen oder sozialen 
Grundlagen des Rechts und die Methodik seiner Anwendung exemplarisch behandelt. 2Die erfolgreiche 
Teilnahme an einer Grundlagenveranstaltung ist nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a) NJAG Voraussetzung 
für die Zulassung zur Pflichtfachprüfung. 3Erfolgreich ist die Teilnahme an einer zweisemestrigen 
Grundlagenveranstaltung dann, wenn eine Hausarbeit oder eine Klausur oder ein schriftlich 
vorbereiteter mündlicher Vortrag mit mindestens „ausreichend“ (4 Punkte) bestanden worden ist. 

§ 7 - Fremdsprachen 

(1) Die Studierenden sind nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. d) NJAG verpflichtet, im Rahmen des 
Studiums an einer fremdsprachigen rechtswissenschaftlichen Veranstaltung oder einem 
rechtswissenschaftlich ausgerichteten Sprachkurs erfolgreich teilzunehmen.  

(2) 1Fremdsprachige rechtswissenschaftliche Veranstaltungen sind solche Lehrveranstaltungen im 
Umfang von 2 Semesterwochenstunden, die von der/dem verantwortlichen Dozenten/in in einer 
fremden Sprache abgehalten und vom Fakultätsrat als solche ausgewiesen werden. 2Erfolgreich ist die 
Teilnahme dann, wenn in der fremden Sprache eine Klausur angefertigt worden ist und der Prüfling 
dabei gezeigt hat, dass er in der fremden Sprache über die erforderliche Ausdrucksfähigkeit verfügt. 
3Die Klausur kann durch eine Hausarbeit oder einen mündlichen Vortrag ersetzt werden, wenn der 
Prüfling zustimmt. 

(3) 1Als rechtswissenschaftlich ausgerichteter Sprachkurs werden grundsätzlich nur solche Kurse 
anerkannt, die vom Fachsprachenzentrum der Universität Hannover angeboten und durchgeführt 
werden. 2Die Bestimmung der Leistungsanforderungen und die Ausstellung einer Bescheinigung 
erfolgen durch das Fachsprachenzentrum. 3Der Fakultätsrat kann auch andere Kurse als 
rechtswissenschaftlich ausgerichtete Sprachkurse anerkennen, soweit sie gleichwertig sind. 

§ 8 - Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Veranstaltungen 

1Die Studierenden sind nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. e) NJAG verpflichtet, im Rahmen des Studiums 
an einer einsemestrigen Lehrveranstaltung für Wirtschafts- oder Sozialwissenschaften teilzunehmen. 
2Erfolgreich ist die Teilnahme dann, wenn eine Hausarbeit oder eine Klausur oder ein schriftlich 
vorbereiteter mündlicher Vortrag mit mindestens „ausreichend“ (4 Punkte) bestanden worden ist. 

§ 9 - Schlüsselqualifikationen 

Den Studierenden wird empfohlen, im Verlauf des Studiums eine oder mehrere Veranstaltungen zu 
besuchen, in denen die für die rechtsprechende, verwaltende und rechtsberatende Praxis erforderlichen 
Schlüsselqualifikationen wie Verhandlungsmanagement, Gesprächsführung, Rhetorik, Streitschlichtung, 
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Mediation, Vernehmungslehre, Kommunikationsfähigkeit, Technik der IT-gestützten Recherche und 
Umgang mit mediengestützten Präsentationstechniken erworben werden können. 

§ 10 - Zwischenprüfung 

1Auf der Grundlage studienbegleitender Prüfungen wird während des Studiums eine Zwischenprüfung 
durchgeführt. 2Die Zwischenprüfung dient der Feststellung, ob die oder der Studierende die für das 
weitere Studium erforderliche fachliche Qualifikation besitzt. 3Die Zwischenprüfung ist in der Regel bis 
zum Ende des vierten Semesters abzulegen. 4Die Durchführung der Prüfung und die Prüfungsinhalte 
sind in der Zwischenprüfungsordnung geregelt (Fundstelle). 

§ 11 - Methodenlehre 

1Zur Schwerpunktprüfung wird nach § 7 Abs. 1 Nr. 3 SPPrO nur zugelassen, wer erfolgreich an einer 
Lehrveranstaltung in Methodenlehre teilgenommen hat. 2Erfolgreich ist die Teilnahme dann, wenn eine 
Klausur mit mindestens „ausreichend“ (4 Punkte) bestanden worden ist. 

§ 12 - Übungen für Fortgeschrittene 

(1) 1Die erfolgreiche Teilnahme an je einer Übung für Fortgeschrittene im Bürgerlichen Recht, im 
Strafrecht und im Öffentlichen Recht ist nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. c) NJAG die Voraussetzung für 
die Zulassung zur Pflichtfachprüfung. 2Erfolgreich ist die Teilnahme an der Übung dann, wenn von 
den im Rahmen der Übung angebotenen Leistungskontrollen mindestens eine Hausarbeit und 
mindestens zwei Klausuren mit mindestens „ausreichend“ (4 Punkte) bestanden worden sind.   

(2) 1An einer Übung im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene darf nur teilnehmen, wer die nach 
§ 15 Abs. 1 Nr. 2 und 4 ZwPrO erforderlichen Zwischenprüfungsleistungen bestanden hat und 
nachweist. 2An einer Übung im Strafrecht und im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene darf nur 
teilnehmen, wer in dem betreffenden Fach die nach § 15 Abs. 1 Nr. 5 und 6 ZwPrO erforderlichen 
Zwischenprüfungsleistungen und eine Hausarbeit (§ 15 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 ZwPrO) bestanden hat und 
nachweist. 3Studierende, die von einer anderen Universität an die Universität Hannover wechseln, 
können dort erbrachte Leistungen anrechnen lassen, sofern sie gleichwertig sind.4Die Entscheidung 
trifft die Studiendekanin oder der Studiendekan.  

(3) 1In den Übungen für Fortgeschrittene werden zwei Hausarbeiten und vier Klausuren angeboten. 
2Die erste Hausarbeit wird in der der Übung vorangehenden vorlesungsfreien Zeit, die zweite 
Hausarbeit in der sich an das Übungsende anschließenden vorlesungsfreien Zeit angeboten. 2Die zweite 
Hausarbeit kann identisch sein mit der ersten Hausarbeit, die in der Fortgeschrittenenübung des 
nachfolgenden Semesters angeboten wird. 

(4) In den Übungen für Fortgeschrittene werden auch die in den praktischen Studienzeiten 
gewonnenen Einblicke in die Praxis berücksichtigt. 

§ 13 - Anwaltsorientiertes Zertifikatsstudium 

1Für diejenigen Studierenden, die eine anwaltliche Tätigkeit anstreben, wird ein anwaltsorientiertes 
Schwerpunktstudium angeboten, das die Möglichkeit bietet, ein Zertifikat (ADVO-Zertifikat) zu 
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erlangen. 2Der Gegenstand und der Ablauf dieses Zusatzangebots sowie die Durchführung der 
Zertifikatsprüfung sind in einer eigenständigen Ordnung geregelt (Fundstelle). 

§ 14 - Notengebung 

Die einzelnen Studienleistungen und die Gesamtnoten werden nach den Notenstufen und Punktzahlen 
bewertet, die in § 1 der Verordnung über die Noten- und Punkteskala für die Erste und Zweite 
Juristische Staatsprüfung vom 3. Dezember 1981 (BGBl. I S. 1243) in der jeweils geltenden Fassung 
festgelegt sind. 

§ 15 - Täuschungsversuch 

Versucht eine Studierende oder ein Studierender, das Ergebnis einer Leistungskontrolle durch 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, unzulässige Hilfe Dritter oder sonstige Täuschung zu 
beeinflussen, so wird die betroffene Leistung in der Regel mit der Note „ungenügend“ (0 Punkte) 
bewertet. 

§ 16 - Inkrafttreten 

(1) Diese Ordnung tritt am ersten Tag des auf ihre Bekanntmachung im Verkündungsblatt der 
Universität Hannover folgenden Semesters in Kraft. 

(2) § 12 Abs. 1 Satz 2 gilt erstmals für Studierende, die im Wintersemester 2003/2004 im ersten 
Fachsemester immatrikuliert waren. 
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Studienplan für das rechtswissenschaftliche Studium im 
Pflichtfach 

1. Semester 25 

Studieneinführungswoche  
Vertragsrecht I (einschließlich Fallbearbeitung) 4-6* 
Schaden und Ausgleich I 2 
AG im Bürgerlichen Recht I 2 
Strafrecht AT  (einschließlich Fallbearbeitung) 4-6* 
AG im Strafrecht 2 
Verfassungsrecht I (einschließlich Fallbearbeitung) 4-6* 
Grundlagenfach 2 
Fremdsprachen/Schlüsselqualifikationen 2 

2. Semester 25 

Vertragsrecht II 4 
Schaden und Ausgleich II (einschließlich Fallbearbeitung) 2-4* 
AG im Bürgerlichen Recht II 2 
Strafrecht BT I (einschließlich Fallbearbeitung) 2-4* 
Strafrecht BT II 2 
AG im Strafrecht für Fortgeschrittene 2 
Verfassungsrecht II (einschließlich Fallbearbeitung)  4-6* 
AG im Staatsrecht 2 
Grundlagenfach 2 

3. Semester 24 

Sachenrecht I 2 
Sachenrecht II 2 
Zivilprozessrecht I 2 
Vorbereitungskurs auf die Übung für Fortgeschrittene im 
Bürgerlichen Recht 

2 

Strafprozessrecht I 2 
Übung im Strafrecht für Fortgeschrittene 2 
Europarecht 2 
Allgemeines Verwaltungsrecht 4 
AG im Verwaltungsrecht 2 
Wirtschafts- oder sozialwissenschaftliche Veranstaltung 2 
Methodenlehre 2 

4. Semester 24 

Familienrecht 2 
Erbrecht 2 
Handels- und Gesellschaftsrecht 2 
Arbeitsrecht 2 
Zivilprozessrecht II 2 
Übung im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene 2 
Strafprozessrecht II 2 
Gefahrenabwehrrecht 2 
Baurecht 2 
Kommunalrecht 2 
Verwaltungsprozessrecht 2 
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Fremdsprachen/Schlüsselqualifikationen 2 

5. Semester 12 

Übung und Vertiefung im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene 4 
Schwerpunktstudium 8 

6. Semester 8 

Schwerpunktstudium, Prüfung 8 
Examinatorien zum Pflichtfach  
Klausurenkurs  

7. Semester 8 

Schwerpunktstudium 8 
Examinatorien zum Pflichtfach  
Klausurenkurs  

8. Semester 8 

Schwerpunktstudium, Prüfung 8 
Examinatorien zum Pflichtfach  
Klausurenkurs  
* Die Veranstaltungen Strafrecht AT und Strafrecht BT I haben zusammen in zwei aufeinanderfolgenden Semestern einen 
Stundenumfang von insgesamt 8 SWS, die Vorlesungen Vertragsrecht (I, II) sowie Verfassungsrecht (I, II) jeweils 
zusammen in zwei aufeinanderfolgenden Semestern einen Stundenumfang von insgesamt 10 SWS. 
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